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auf begehrtem Weideboden !) zu machen und dabei um ein Vielfaches
so grosse schon bestockte Flichen dem Feuer und damit dem sichern,
kaum wieder gutzumachenden Verderben auszuliefern; ausserdem ist
im Bestehenden schneller ein Erfolg ersichtlich, was die offentliche
Meinung nur zu unsern Gunsten beeinflussen kann.

Zum Schluss sei an dieser Stelle den Herren Kreisoberforstern
Wehrli und Schmid der beste Dank abgestattet fiir ihre bereitwillige
Auskunft zu Fragen dieses Themas.

Aus dem Geschiiftsbericht der Eidgen. Inspektion fiir
Forstwesen, Jagd und Fischerei fiir das Jahr 1937.

Die Aufwendungen der Kantone, Gemeinden und Korporationen
fir Besoldungen des obern wund untern Forstpersonals, sowie fiir Ein-
lagen in die Pensionskassen betrugen 4,8 Millionen Franken. An diese
Summe leistete der Bund einen Beitrag von 0,7 Millionen Franken.
Die Leistungen des Bundes an die Kosten des Forstpersonals haben
sich seit dem Jahre 1932 um 30 /o vermindert.

Die Wihibarkeit an eine hohere Forstbeamtung erlangten im Jahre
1937 5 Kandidaten (Vorjahr 5).

Zur Ausbildung des wunteren Forstpersonals wurden zwei zwei-
monatige Kurse und ein dreimonatiger Kurs durchgefiihrt und vom
Bunde durch Beitrige unterstiitzt. Ferner wurde ein sechstigiger Fort-
bildungskurs abgehalten.

Waldausreutungen wurden fiir 63 ha Schutzwald und 36 ha Nicht-
schutzwald bewilligt und dafiir 69 ha an andern Orten aufgeforstet.
Die Zahl der in der Schweiz im Berichtjahr erstellten Wirtschaftspline
betrigt 233 iiber 39.384 ha Waldfliche, gegeniiber 208 Plinen iiber
44.293 ha im Jahre 1936.

89 Waldwegbauprojekte iiber 86 km, im Kostenbetrag von 2,6 Mil-
lionen Franken wurden genehmigt und an die Kosten der Ausfiihrung
0.6 Million Franken oder im Mittel 24,2 °/o0 Bundesbeitrag zugesichert.

Fiir 63 ordentlicherweise subventionierte Projekte wurde ein zu-
sitzlicher Bundesbeitrag aus den Krediten fiir Arbeitsbeschaffung ver-
langt. Die Zentralstelle fiir Arbeitsbeschaffung hat davon 30 behandelt
und Fr. 91.945 zusitzliche Subvention bewilligt. Ausserdem wurden
125 Notstandsprojekte forstlicher Natur der Inspektion unterbreitet
und davon an 99 Projekte ein ausserordentlicher Bundesbeitrag von
Fr. 402.225 zugesichert.

Abgerechnet wurden 122 Waldwegprojekte im Kostenbetrag von
2,7 Millionen Franken mit 0,8 Million Franken Bundesbeitrag.

Aufforstungs- und Verbauungsprojekte wurden 32 behandelt, im
Kostenbetrag von Fr. 0,7 Million Franken, an die ein Bundesbeitrag
von 0,28 Million Franken zugesichert werden konnte. Die aufzufor-
stende Fliche betrigt 264 ha, wovon 224 ha auf die Wiederbestockung
von Windfall- und Lawinenziigen entfallen. Zur Abrechnung gelangten
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122 vollendete oder teilweise vollendete Aufforstungs- und Verbauungs-
projekte mit einem Kostenaufwand von 1,4 Million Franken und
einem ausgerichteten Bundesbeitrag von 0,8 Million Franken. Dabei
entfallen die Ausgaben auf folgende Posten :

Kulturen 36,20, Entwisserungen &,0%, Lawinenverbauungen
23,4 %, Terrainverbauungen 3,6 %o, Bachverbauungen 6,7 %o, Einfriedi-
gungen 4,7°0, Wege 8,4°0, Bodenerwerb 2,6 /o, Verschiedenes 6,4 °/o.
Die im Berichtsjahr aufgeforstete Fliche betrigt 635 ha, wovon 442 ha
auf Neugriindungen von Wald und 193 ha auf Wiederinstandstellung
bestehender Waldungen entfallen.

An die Gewinnung von Waldsamen der Ernte 1936/37 leistete der
Bund einen Beitrag von Fr. 10.710 (1936 : Fr. 1324), die dem Fonds
fiir die Errichtung einer schweizerischen Waldsamengewinnungsanstalt
entnommen wurden. Die geerntete Samenmenge betrigt 866 kg, gegen
nur 95 kg im Vorjahr.

Der Schweizerischen Gesellschaft fiir das Studium der Motorbrenn-
stoffe wurde ein Beitrag von Fr. 865 ausgerichtet (Vorjahr Fr. 1958).
Die Titigkeit der Gesellschaft beschrinkte sich im abgelaufenen Jahr
zur Hauptsache auf die Herausgabe der Berichte iiber « Theoretische
und praktische Untersuchungen iiber den Betrieb von Motorfahrzeugen
mit Holzgas », sowie iiber die im Herbst 1936 durchgefiihrte Alpen-
wertungsfahrt.

Uber « Waldwirtschaft und Holzhandel » entnehmen wir dem Jah-
resbericht folgende Bemerkungen :

« Waldwirtschaft und Holzhandel. Dank der regen Nachfrage nach
Holz, die nach der Abwertung des Schweizerfrankens einsetzte und
auch im Berichtsjahr anhielt, konnten die Waldbesitzer ihr Hauptpro-
dukt im allgemeinen ohne Schwierigkeit absetzen. Die von der Eid-
gendssischen Preiskontrolle vorgeschriebenen Hochstpreise bewegten
sich allerdings anfinglich noch erheblich unter den Erlésen normaler
Jahre und geniigten in abgelegenen Waldungen kaum zur Deckung
der Riist- und Transportkosten. Gleichwohl kann im grossen und gan-
zen von einer erfreulichen Besserung der Lage der Waldwirtschaft
gesprochen werden.

Auf Vorschlag des Schweizerischen Verbandes fiir Waldwirtschaft
sind im vergangenen Herbst die Preise fiir Nadelrundholz neu fest-
gesetzt worden, und zwar in Anlehnung an die in der Ostschweiz er-
zielten Erlose. Dadurch sind fiir grosse Teile unseres Landes, insbeson-
dere auch fiir die Westschweiz, die Grundlagen fiir eine weitere Er-
holung der verhéltnismissig niederen Holzpreise und gleichzeitig fiir
eine Milderung der bestehenden ortlichen Preisunterschiede geschaffen
worden. Nachdem fiir die iibrigen Sortimente (Brennholz und Laub-
rundholz) alle Preisvorschriften aufgehoben worden sind, stehen heute
praktisch kaum mehr 10 %o des Inland-Holzhandels unter dem Einfluss
staatlicher Preisvorschriften.

Das zwischen dem Schweizerischen Verband fiir Waldwirtschaft
und der « Hespa » (Holzeinkaufsstelle schweizerischer Papier- und
Papierstoffabriken) neu abgeschlossene Ubereinkommen ermoglicht den
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Produzenten die Lieferung von beliebigen Mengen Papierholz zu Prei-
sen, die der Waldwirtschaft im Vergleich zum Vorjahr einen fiihlbaren
Mehrerlos bringen werden.

Erfreulicherweise kann festgestellt werden, dass gegeniiber frii-
heren Jahren das Holz im Hoch- und Tiefbau, selbst im Briickenbau
wieder mehr zur Geltung gekommen ist, was wohl in erster Linie der
« Lignum » — Schweizerische Arbeitsgemeinschaft fiir das Holz — und
der von ihr geschaffenen Beratungsstelle fiir Holzbau zu verdanken ist.
Ihre rege Propaganda- und Aufklirungstitigkeit hat dazu gefiihrt, dass
in mehreren Kantonen fiir Offentliche Bauten die Verwendung von
Holz schweizerischer Herkunft vorgeschrieben ist, wie dies im allgemei-
nen auch fiir die vom Bund subventionierten Bauten der Fall ist.
Wenn sich trotzdem die Lage im Ségereigewerbe nicht im gleichen
Masse gebessert hat wie in der Waldwirtschaft, so ist dies einerseits
auf die immer noch geringe Bautitigkeit und anderseits darauf zuriick-
zufithren, dass sich im Laufe eines verhiiltnisméssig kurzen Zeit-
abschnittes in der Art der Verarbeitung und Verwendung des Holzes
Neuerungen durchsetzten (Sperrholzplatten), die den Absatz der von
den Sigern hergestellten iiblichen Schnittwarensortimente stark be-
eintrichtigten. '

Die Erkenntnis, dass das Kochen und Heizen mit Holz in den
neuen Feuerungseinrichtungen ebenso bequem, sauber und wirtschaft-
lich ist als mit andern Brennstoffen, beginnt sich langsam im Volke
durchzusetzen, dank der wirksamen Aufklirungsarbeit der Beratungs-
stellen fiir Holzfeuerung in Ziirich und Rolle.

Durch sich zur Zeit noch in Gang befindliche Versuche wird die
Verwendung von Holzkohle fiir verschiedene, namentlich militdrische
Zwecke gepriift. Sollten die Ergebnisse der Untersuchungen giinstig
ausfallen, konnte mit einer Vermehrung des Holzkohlenabsatzes ge-
rechnet werden. Die Herstellung billiger, einheimischer Holzkohle in
grossen Mengen ist allerdings noch mit Schwierigkeiten verbunden.

Der durch die Abwertung verursachte Auftrieb unserer Wirtschaft
bedingte unter anderem eine erhohte Einfuhr von Papierholz, Rundholz
und Schnittwaren. Sie erreichte jedoch im Berichtsjahr noch nicht ein-
mal die Hilfte der eingefiihrten durchschnittlichen Menge in den Jah-
ren 1925—1934. Die Ausfuhr von Rundholz hat ebenfalls eine Steige-
rung erfahren, wihrend diejenige von Schnittwaren zuriickgegangen ist.

Die Bestrebungen, dem Kanton Tessin und den siidlichen Tal-
schaften des Kantons Graubiinden ihre natiirlichen Absatzgebiete in
Italien im friiheren Umfange zu sichern, waren bis heute erfolglos.
Wohl sind fiir das italienische Grenzkontingent gewisse Erleichterun-
gen geschaffen worden, doch wurde dariiber hinaus die Einfuhr von
Holz schweizerischer Herkunft vollstindig unterbunden.

Im Berichtjahr wurden die Verhandlungen iiber die Revision der
Ubereinkunft zwischen der Schweiz und Frankreich betreffend « Die
grenznachbarlichen Verhiltnisse und die Beaufsichtigung der Grenz-
waldungen vom 23. Februar 1882 » in Bern aufgenommen, konnten je-
doch bis Ende des Jahres nicht abgeschlossen werden.
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Unter Leitung der Inspektion wurde eine forstliche Studienreise
in die Eichengebiete Westfrankreichs ausgefiihrt. »

Der Geschiftsbericht 1937 des Eidgendssischen Departements des
Innern ist, wie schon der vorjihrige, nicht mehr gedruckt, sondern nur
noch in Schreibmaschinenschrift vervielfiltigt worden. Diese Spar-
massnahme wird sicher von allen den vielen Stellen, die diese Berichte
aufbewahren, bedauert. Es wire auch zu bedauern, wenn die Kantone
dem Beispiel des Bundes in dieser Hinsicht folgen wiirden. Diese Be-
richte sind wertvolle Dokumente, die aber nur gesammelt und spéter
wieder beniitzt werden konnen, wenn sie in den Bibliotheken nicht
allzuviel Platz wegnehmen. Knuchel.

Neue Forstgesetzgebung in Rumiinien.

Es mag einigermassen paradox klingen, aber es ist zutreffend,
wenn man Ruminien als « ein armes Land mit grossen Reichtiimern »
bezeichnet. Diese kiihn klingende Behauptung besagt, dass Ruménien
bisher nicht die Mittel und Wege gefunden hat, um sein Volk mit Hilfe
der Reichtiimer, mit denen es gesegnet ist, wohlhabend zu machen.
Wer Ruméinien durchreist, muss staunen iiber den fruchtbaren Boden,
iiber die fischreichen Gewiisser, iiber die grossen Bodenschitze an
Petroleum, Gold, Erzen, Kohle usw. Den stirksten Eindruck aber
empfingt man von den fast unerschopflichen Wdlderr, die sich bis
hoch in die Karpathen erstrecken. Unter den siidost- und osteuro-
piischen Léindern ist Ruminien eines der waldreichsten. Wie die nach-
stehende Tabelle zeigt, steht Ruminien unter diesen Staaten an dritter

Stelle : Waldfliche Waldfliche
in Millllionen Bevivnalo%mg je Ejnv;ohner
a in na
Polen . . . . . 89 24 0.30
Jugoslawien . . . 76 31 0,57
Ruménien . . . 65 22 0,36
Tschechoslowakei . 4,7 33 0,32
Osterreich . . . 3.1 38 0,47
Bulgarien . . . . 27 26 0,48
Ungarn 1,2 13 0,14

Erst dem fiir die Alliierten siegreichen Ausgange des Weltkrieges
verdankt Ruminien im wesentlichen seinen Wald- und Holzreichtum.
Durch die verschiedenen Friedensvertrige wurden Ruminien weite,
ehemals ungarische, bulgarische und russische Gebiete zugesprochen,
wobei vor allem Siebenbiirgen, das Banat und die Bukowina sehr wald-
reich sind. Die Waldbestinde des Vorkriegsruménien mit 2.517.205 ha
machen nur 39 %o des gesamten ruméinischen Waldbestandes aus; die
tibrigen 6196 der Forste sind Neuerwerb. Davon entfallen 3.282.307 ha
oder 51 %o des gesamten Bestandes auf Siebenbiirgen, 449.503 ha oder
790 auf die Bukowina und 199.460 ha oder 3/ auf Bessarabien. Ins-
gesamt beliduft sich Ruméidniens Holzbodenfliche auf 6.448.475 ha.

Diese Zahlen sind das Ergebnis der neuesten rumiinischen Berech-



	Aus dem Geschäftsbericht der Eidgen. Inspektion für Forstwesen, Jagd und Fischerei für das Jahr 1937

